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2 Einführung 
Der Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt wurde bereits in der Vergangenheit kontinuierlich 
gefördert und bedarf angesichts der Ziele der Bundesregierung auch in der Zukunft einer weiteren 
stetigen öffentlichen Förderung. Die Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbarer Energie im Wärmemarkt (Marktanreizprogramm, MAP) des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) sind ein Investitionsmotor, denn die ausgelösten Investitionen schonen 
nicht nur das Klima, sondern schaffen Arbeitsplätze und tragen zu einem nachhaltigen Wärmesektor bei. 

Durch die Förderung wird eine zusätzliche Nachfrage induziert, die mittelfristig erneuerbare Energien zu 
einer breitenwirksamen und konkurrenzfähigen Option für d ie Bereitstellung von Wärme entwickelt. Mit 
gezielt definierten Fördertatbeständen sollen die Energiegestehungskosten dieser erneuerbaren 
Technologien im Vergleich zu den fossilen Konkurrenztechnologien reduziert, d.h. die Differenzkosten 
gesenkt und Anreize für besonders effiziente Technologien geschaffen werden. Zukünftig werden diese 
Technologien so auch ohne Förderung zu wirtschaftlichen Alternativen. 

Bei der Bewertung ist zu beachten, dass das MAP nicht das einzige Instrument zur Förderung 
erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kältebereitstellung ist. Auf Bundesebene existieren beispielsweise 
durch das EEWärmeG auch Vorgaben für eine anteilige Nutzung erneuerbarer Energien in Neubauten 
und in grundlegend renovierten öffentlichen Gebäuden; allerdings bestehen Ausnahmen und die 
Möglichkeit, diese Nutzungspflicht durch Ersatzmaßnahmen zu erfüllen. Die KfW vergibt daneben 
außerhalb des MAP zinsgünstige Darlehen für Investitionen in erneuerbare Energien (Programm 
Erneuerbare Energien "Standard"). Schließlich fördern auch einige Länder und kommunale 
Gebietskörperschaften den Einsatz erneuerbarer Energien in unterschiedlicher Form. Somit können die 
am Markt beobachteten Entwicklungen nicht allein auf das MAP zurückgeführt werden. Das MAP stellt 
bis dato dennoch das bedeutendste Instrument zur Förderung von erneuerbaren Energien zur Wärme- 
und Kältebereitstellung dar. 

2.1 Aufgabenstellung 
Der vorliegende Bericht umfasst die Evaluation des MAP für das Förderjahr 2019. Es werden die 
Wirkungen des Förderprogramms im Hinblick auf die umwelt - und energiepolitischen Zielsetzungen der 
Bundesregierung bewertet und abschließend Handlungsoptionen aus den Ergebnissen abgeleitet. 
Weiterhin wird bewertet, ob die Ziele der Förderung richtig gewählt wurden, ob die Ziele mit den 
eingesetzten Instrumenten erreicht wurden, wie effektiv der Einsatz der Instrumente war und welche 
Konsequenzen und Wechselwirkungen mit anderen (Förder-) Instrumenten sich daraus ergeben.  

2.2 MAP 2019 
Im Rahmen des MAP 2019 soll der Einbau von Anlagen, die die Wärme aus erneuerbaren Energien 
gewinnen, gefördert werden. Hierzu zählen im Rahmen der BAFA-Förderung Solarthermie- und 
Biomasseanlagen sowie Wärmepumpen und Tiefengeothermieanlagen, aber auch Wärmenetze. Im 
Rahmen der KfW-Förderung werden Biomasseanlagen, Tiefengeothermieanlagen, Wärmepumpen, 
Nahwärmenetze, Solarkollektoranlagen sowie Wärmespeicher und Biogasleitungen gefördert . Die 
nachfolgenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf den Informationen des (BAFA 2021), des 
(BMWi 2018) sowie des (BMWi 2015). 
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3 Methodisches Vorgehen 
Die Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt im Rahmen 
des Marktanreizprogramms erfolgt durch öffentliche Mittel. Sie unterliegt damit der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO). Gemäß § 7 BHO sind bei diesen Maßnahmen die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Insbesondere sind nach §7 Abs.2 BHO für alle 
finanzwirksamen Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. 

Die Evaluation erfolgt seit dem Förderjahr 2015 auf Grundlage einer geänderten Datenbasis. Zwar werden 
weiterhin die Förderstatistiken des BAFA und der KfW verwendet, jedoch wurde die Datenbasis des 
BAFA-Teils (Zuschussförderung) umgestellt. Näheres hierzu wird in Kapitel 3.4.1 ausführlicher erläutert. 

3.1 Schritte der Methodenentwicklung und Durchführung  
Wie oben erwähnt, muss eine Evaluation als systematisches Prüfverfahren schon vorab ihren Gegenstand, 
die Vorgehensweise sowie die Ziele und Bewertungsgrundlagen deutlich und transparent machen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Ziele und ihre Genese. Die Ziele sind die Basis für die Ableitung von 
Indikatoren, die Auskunft über die Zielerreichung und Ursächlichkeit geben. 

Daher werden zuerst die Ziele des MAP und die des MAP ergänzenden Teils des APEE untersucht und 
aussagekräftige operationalisierbare Indikatoren für die Messung der Zielerreichung, der Wirkung und 
Wirtschaftlichkeit entwickelt. Daran anschließend erfolgt die Zielpriorisierung und ihrer Indikatoren sowie 
die Festlegung der Methoden und Datengrundlage für die Bestimmung der Indikatoren. Damit steht das 
methodi sche Gerüst; ein Indikatoren-basiertes Evaluationssystem als Konzept des systematischen 
Prüfsystems. Das Konzept basiert dabei auf den Arbeiten aus den Evaluationen der Förderjahrgänge vor 
2015 und nimmt die dort gesammelten Erfahrungen auf. Zusätzlich erfolgen Aktualisierungen und 
Anpassungen, soweit sie auf Grund neuer Entwicklungen bzw. Berichtspflichten notwendig sind. 

Erst im Anschluss an diese Konzeptentwicklung wird mit der eigentlichen Evaluation begonnen. 
Abbildung 1 fasst die einzelnen Schritte der Methodenentwicklung graphisch zusammen, in der 
zugehörigen Beschreibung werden die Schritte ausführlicher erläutert. 

Schritt 1: Analyse von Zielen und Zielsystem 

Die Grundlage der Evaluation stellen die in den gesetzlichen Regelungen und politischen 
Absichtserklärungen festgelegte Zielsetzungen und ihre (hierarchische) Verflechtung dar. Sie umfassen 
sowohl kurzfristige Ergebnisse als auch langfristige Wirkungen des Instruments. Die relevanten 
Dokumente stellen das EEWärmeG, die Förderrichtlinien von MAP und den das MAP ergänzenden Teils 
des APEE (ab 2016) dar. Die Analyse der Ziele operationalisiert die dort aufgeführten Zielstellungen in 
Ober- und Unterziele und bildet damit ein spezifisches Zielsystem. 

Schritt 2: Analyse und Festlegung von Indikatoren für die Ziele, die Wirkungskontrolle und die 
Wirtschaftlichkeitskontrolle  

Zur Bewertung der Erreichung der identifizierten Ziele werden geeignete und operationalisierbare 
Indikatoren abgeleitet. Das systematische Prüfsystem beinhaltet Hypothesen, die anhand von Daten 
getestet werden und somit als Indikatoren fungieren können. Unterschieden wird dabei entsprechend 
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Schritt 5: Durchführung der Zielerreichungskontrolle/ Wirkungskontrolle/ Wirtschaftlichkeitskontrolle  

Im Rahmen der Evaluation wird die Zielerreichungs-, Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle mit Hilfe 
von Indikatoren durchgeführt. Daraus werden Empfehlungen für die weitere Gestaltung des MAP und 
dem das MAP ergänzenden Teils des APEE ab 2016 abgeleitet. 

3.2 Erfolgskontrolle 
Für das Marktanreizprogramm wird die Erfolgskontrolle begleitend durchgeführt. Die Förderanträge bzw. 
-bescheide werden jährlich für den Förderzeitraum 2019 und 2020 untersucht und ausgewertet. Für die 
betrachteten Förderjahre werden ebenfalls die Fördermaßnahmen im Rahmen des Anreizprogramm 
Energieeffizienz (APEE) für den des MAP ergänzenden Teils des Heizungspaketes evaluiert. Die 
durchzuführende Erfolgskontrolle umfasst die drei Schritte Wirkungs-, Zielerreichungs- und 
Wirtschaftlichkeitskontrolle ( Abbildung 2): 

 

Abbildung 2: Zusammenhänge zwischen Förderprogramm und Erfolgskontrolle 

Zielerreichungskontrolle 

Die Zielerreichungskontrolle fragt, ob die Ziele der Maßnahme erreicht werden. Ein wesentlicher 
Bestandteil ist der Soll-Ist-Vergleich und damit die Bestimmung des Zielerreichungsgrads zum Zeitpunkt 
der Erfolgskontrolle. Sie bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt von Überlegungen zur Zielanpassung und 
Maßnahmenoptimierung. 
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Abbildung 3: Idealtypisches Wirkungsmodell eines Förderprogramms (nach Jaedicke et al. 2009) 

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel geben als finanzieller Input im Rahmen des Förderprogramms 
Anstoß zu einer Realisierung eines Projektes. Als Output kann im Falle des MAP die Installation, 
Erweiterung oder Optimierung einer EE- Wärme-/Kälteanlage gemäß Fördertatbeständen definiert 
werden. Zeitlich nach dem "Output", aber noch unmit telbar kausal mit der Programmmaßnahme in 
Verbindung stehen die Ergebnisse der Maßnahmen. Im Fall des MAP sind es die Substitution von fossilen 
Brennstoffen bzw. die eingesparte Energie oder die Entwicklung der Gesamtkapazitäten und damit auch 
die Reduktion von Emissionen. Mit größerem zeitlichem Abstand und meist nur mittelbar kausal dem 
Programm zuzurechnen sind schließlich die Wirkungen des Förderprogramms. Hierzu zählen 
längerfristige Effekte wie Schaffung einer wettbewerbsfähigen erneuerbaren Energien Branche, ein 
nachhaltiger Strukturwandel oder Weiterentwicklung von Technologien. Die Beziehung zwischen 
Fördermaßnahme und Wirkung wird als mittelbar bezeichnet, weil neben dem Impuls durch das 
Förderprogramm eine Reihe weiterer externer und nicht durch das Programm zu steuernden Faktoren die 
Wirkungsgrößen beeinflussen. 

3.3 Analyse der volkswirtschaftlichen Effekte 
Zur Überprüfung der volkswirtschaftlichen Effekte und Wirkungen der Förderung mit MAP werden die 
Indikatoren Bruttowertschöpfung und Beschäftigung seffekte genutzt. Die Förderung trägt zur 
Bruttowertschöpfung in Deutschland durch die mit der Förderung ausgelösten Investitionstätigkeit z.B. 
den Erwerb von Investitionsgütern oder Beauftragung von Dienstleistungen wie Planungs-
/Installationsleistungen b ei. Diese Wirkungen bzw. entsprechende Werte können weder direkt aus den 
Förderdaten noch aus den Befragungsdaten extrahiert werden. Zu ihrer Bestimmung sind spezifische, 
modellgestützte Berechnungen notwendig.  
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Verwendungsnachweise 

Zusätzlich zu der KfW-internen Datenbank stehen für das Jahr 2019 Kopien aller Anträge auf 
Tilgungskostenzuschuss, für die im Jahr 2019 der Tilgungskostenzuschuss verbucht wurde, gegliedert 
nach dem Jahr der zugehörigen Inbetriebnahme zur Verfügung. 

Die Anträge enthalten insbesondere bei den technischen Parametern und der Gliederung der 
Gesamtinvestitionen deutlich mehr Informationen und ermög lichen somit weitergehende Detailaussagen. 
Aus Datenschutzgründen werden diese Angaben nicht mit denen der KfW-Datenbank synchronisiert. 

Auswertungsmethodik 

Die übergeordneten Auswertungen stützen sich, soweit es die in der Datenbank erfassten Daten 
ermögl ichen, auf die KfW-Datenbank. Diese werden durch Angaben aus den Anträgen ergänzt, sofern zu 
diesen Anlagen keine Angaben in der Datenbank vorliegen. Wo sinnvoll und erforderlich, werden die 
Daten aus den Verwendungsnachweisen auf die Gesamtheit der in der KfW Datenbank berücksichtigten 
Anlagenanzahl umgerechnet. 

Bei den Verwendungsnachweisen handelt es sich einerseits um Formulare der KfW, die nach Errichtung 
der Anlage ausgefüllt werden und insofern den Ist -Zustand widerspiegeln. Die Kreditnehmer können 
aber auch auf die Anträge auf Tilgungszuschuss verweisen, die zusammen mit dem Kreditantrag 
abgegeben werden, diese enthalten die Plandaten zum Zeitpunkt der Antragstellung. Der Verweis auf 
diese Daten ist möglich, wenn bestätigt wird, dass die Maßnahme wie beantragt durchgeführt wurde.  

Bei den Daten sind Nenndaten, wie Anlagenleistung, Größe der Anlage (m² bei PV oder solarthermischen 
Anlagen), Speichergröße, Leitungslänge, etc. sowie Plandaten für den Betrieb, wie Wärmebedarf, 
Netzverluste, etc. zu unterscheiden. 

Insgesamt ermöglichen die detaillierten Daten der Anträge auf Tilgungskostenzuschuss bzw. die 
Verwendungsnachweise weitergehende Aussagen zum Fördergegenstand. 

Die für die Evaluierung des Jahres 2019 zur Verfügung stehende Datenbasis unterscheidet sich 
hinsichtlich Struktur und Detaillierungsgrad der Daten nicht grundsätzlich von der in den vergangenen 
Jahren verwendeten Datenbasis. 

Die folgenden Punkte weisen jedoch auf Veränderungen hin, deren Bedeutung in Zukunft zunimmt und 
die Qualität der Auswertung nicht verbessert. 

Investitionssummen 

In der Vergangenheit wurde je Kreditantrag in der Regel für jeden separaten Fördertatbestand eines 
einzelnen Investors eine separate Investitionssumme aufgeführt, sodass ein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen Fördertatbestand, Kreditsumme und Investitionssumme hergestellt werden konnte. Bei der 
Auswertung der Daten für das Jahr 2019 ist aufgefallen, dass teilweise auch bei mehreren Kreditanträgen 
eines Antragstellers immer die Gesamtsumme der Investitionen ausgewiesen wurde und nicht diejenige 
Summe, die dem einzelnen Kreditantrag zuzuordnen wäre. Wird nun die Summe der Gesamtinvestition 
über alle Fördertatbestände gebildet, werden einzelne Investitionssummen mehrfach gezählt. Es konnte 
keine Ursache für die neue Art der Handhabung festgestellt werden. Als Folge sind die für die einzelnen 





SURWESZZXZRH-785440361-613 / v0.2 33       

4 Das MAP 2019 im Überblick 
Das nachfolgende Kapitel bietet einen quantitativen Überblick über folgende Parameter der Evaluation: 
Anzahl Förderfälle (Anlagen, für die in 2019 Fördermittel ausgezahlt wurden), Bonusförderung, Installierte 
Leistung, Erzeugte Endenergie, durch das MAP ausgelöste Investitionen, die Höhe der ausgezahlten 
Fördermittel sowie Vermiedene CO2e-Emissionen. 

4.1 Anzahl Förderfälle 
Im Jahr 2019 wurde für 55.491 Anlagen erstmals eine Förderung im BAFA-Teil ausgezahlt. Zusätzlich zu 
den im BAFA-Teil des MAP geförderten Anlagen wurden 2003 Darlehen mit Tilgungszuschuss im Rahmen 
der MAP-Förderung bei der KfW wertgestellt. Im Folgenden werden getrennt nach BAFA- und KfW-Teil 
die Anlagen, für die in 2019 Förderung gewährt wurde, näher erläutert. 

4.1.1 BAFA-Teil: Basis-/ Innovationsförderung  

55.491 Anlagen erhielten im Rahmen des MAP vom BAFA eine Förderung (Tabelle 1). Die Förderung 
umfasst Anlagen mit Basis- und Innovations- sowie ggf. Zusatzförderung. Für 2019 steigt der Zubau im 
Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich an, kann aber noch nicht wieder das Niveau von 2016 bzw. 2017 
erreichen. Technologiebezogen hat sich die Verteilung geförderter Anlagen im Jahr 2019 im Vergleich zu 
2018 insofern verändert, als das Biomasseanlagen mit einem Anteil von 38,5 % aller Anlagen wieder das 
Technologiesegment mit den meisten geförderten Anlagen darstellt (2018: 36,8 %).  

 

Abbildung 4:  Anzahl Anlagen mit BAFA Förderung 
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Mit einem Anteil von 37,0 % folgen die Wärmepumpenanlagen (Vorjahr ca. 38,4 %), der Anteil 
solarthermischer Anlagen ging auf ca. 24,5 % der insgesamt geförderten Anlagen zurück und ist damit 
weiter leicht rückläufig (Vergleich 2018: Anteil 24,8 %).  

Tabelle 1: Anzahl Anlagen mit BAFA Förderung 

 2016 2017 2018 2019 

Biomasse, BAFA     

Pelletöfen 1.251 1.175 893 1.024 

Pelletkessel 12.658 11.490 9.679 12.564 

Scheitholz 9.984 9.780 5.322 5.678 

Hackgut 1.652 1.784 1.643 2.099 

Biomasse, gesamt  25.545 24.229 17.537 21.365 

Solarthermie, BAFA      

Flachkollektor 19.378 12.995 8.346 9.255 

Röhrenkollektor 6.266 4.612 3.315 4.191 

Luftkollektor  278 199 150 171 

Speicherkollektor 2 2 1 0 

Solarthermie, gesamt  25.924 17.808 11.812 13.617 

Wärmepumpen, BAFA      

Sole-Wasser 7.719 13.220 13.183 13.256 

Luft-Wasser 2.597 3.706 3.827 6.035 

Wasser-Wasser 757 1.134 1.029 1.030 

Sonstige 66 104 45 23 

Direktverdampfungswärmepumpe 131 235 231 165 

Wärmepumpen, gesamt  11.270 18.399 18.315 20.509 

BAFA, gesamt 62.739 60.436 47.664 55.491 

 

Innerhalb der Biomasse wurden vor allem wieder Anträge für Pelletkessel und Anlagen auf Basis von 
Scheitholz bewilligt und entsprechende Förderung ausgezahlt. Im Technologiesegment Solarthermie 
umfassen weiterhin Anlagen mit Flachkollektor den Großteil der Anlagen, für die Förderung ausgezahlt 
wurde. Für Hybridkollektoranlagen wurde auch im vierten Jahr in Folge keine Förderung ausgezahlt. 
Somit entfällt dieser Anlagentyp in der Rückschau der letzten 4 Jahre. Anlagen mit Luftkollektoren 
bleiben wie in den letzten Jahren deutlich hinter den Stückzahlen für Flach- und Röhrenkollektoren 
zurück. Speicherkollektoren wurden 2019 keine installiert. Sole-/Wasser-Wärmepumpen haben im 
Technologiesegment Wärmepumpen einen Anteil von etwa 65 %. Der Anteil von Luft-/Wasser-
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Abbildung 8:  Aufteilung der als Boni gewährten Förderzahlungen 2019 

4.1.3 KfW-Teil 

Die folgenden Auswertungen basieren auf der Auswertung der KfW internen Datenbank. 

Tabelle 5 gibt gegliedert nach den förderfähigen Technologien einen  Überblick über die KfW-Förderung 
im Jahr 2019. Beantragt ein Antragsteller verschiedene förderfähige Technologien gleichzeitig mit einem 
Kreditantrag, werden die zugesagten Darlehen je Technologie getrennt verwaltet. 

Hinsichtlich der Förderfälle wird unterschieden zwischen den im Jahr 2019 wertgestellten Zuschüssen, der 
Inbetriebnahme einer Anlage im Jahr 2019 und den Neuanträgen im Jahr 2019. Wertstellung bedeutet, 
dass der Tilgungszuschuss nach Inbetriebnahme der Anlage ausgezahlt und verbucht ist. Dies kann 
durchaus deutlich nach der Inbetriebnahme erfolgen, da der Zeitpunkt durch den Antragsteller bestimmt 
wird und die Wertstellung seitens der KfW zu Quartalsstichtagen erfolgt. Diese Informationen liegen für 
alle Förderjahre der Vergangenheit vor und werden aus diesem Grund auch für einige Vergleiche 
verwendet. 

Die Inbetriebnahme wird seit dem Förderjahr 2012 erfasst und beschreibt den tatsächlichen technischen 
Inbetriebnahmezeitpunkt nach Angabe des Antragstellers. Die Angaben zu den im Jahr 2019 gestellten 
Neuanträgen geben einen Hinweis auf die aktuellen Entwicklungen, die in den entsprechenden 
Fachgutachten im Detail erläutert werden.  
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Tabelle 5: Übersicht über die Ergebnisse basierend auf der KfW-Datenbank 

Fördertatbestände  
Anlagen  
(wertgestellt)  

Anlagen  
(Inbetriebnahme)  

Anlagen  
(Neuzusagen)  

Bezugszeitraum: 2019  Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil  

  [%]  [%]  [%] 

Wärmenetz 1.066 66,75 1.009 70,41 1.111 68,54 

Biomasse-Anlage zur Wärmeerzeugung 364 22,79 276 19,26 268 16,53 

KWK-Biomasse-Anlage 0 0,00 4 0,28 9 0,56 

Wärmespeicher 116 7,26 109 7,60 152 9,38 

Solarkollektoranlage 32 2,00 24 1,67 27 1,67 

Tiefengeothermie 0 0,00 1 0,07 0 0,00 

Aufbereitung und Einspeisung von Biogas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Biogasleitung für unaufbereitetes Biogas 13 0,81 9 0,63 7 0,43 

Große Wärmepumpe 4 0,25 2 0,14 3 0,19 

Anlage zur Verfeuerung fester Biomasse 2 0,13 0 0,00 44 2,71 

Summe 1.597 100,00 1.434 100,00 1.621 100,00 

Die insgesamt 1597 Darlehen beziehen sich auf 1.263 Kreditanträge bzw. Kunden der KfW. Der 
Schwerpunkt der 1597 wertgestellten Anlagen liegt mit 1066 Anlagen (rd. 67 %) im Bereich der 
Wärmenetze, wobei 200 Anträge im Zusammenhang mit der Errichtung einer Biomassekesselanlage und 
gegebenenfalls einer weiteren Technologie gestellt wurden. Der überwiegende Anteil jedoch bezieht sich 
auf Wärmenetze, die bestehende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ergänzen. Im Rahmen der 
KfW-Statistik werden keine Informationen erfasst, welche erneuerbare Wärmeenergie in diese 
Wärmenetze eingespeist wird. Diese Informationen werden ausschließlich mit dem Antrag auf 
Tilgungszuschuss erfasst. Eine Detailanalyse erfolgt in den Fachgutachten auf der Basis der detaillierten 
Auswertung der Anträge auf Tilgungskostenzuschuss. 

Der zweite Schwerpunkt der Anträge liegt im Bereich der Biomasseanlagen für die Wärmeerzeugung. 
Hierbei handelt es sich um 364 Anlagen (rd. 23 %). In dieser Zahl sind auch diejenigen Anlagen enthalten, 
bei deren Errichtung auch Wärmenetze neu gebaut oder vergrößert werden. Ohne Neubau oder 
Vergrößerung von Wärmenetzen wurden 164 Anlagen errichtet, wobei keine Informationen vorliegen, ob 
diese Anlagen mit oder ohne (ein ggf. bereits bestehendes) Wärmenetz betrieben werden. 

Weitere 10 % der Anlagen verteilen sich auf die verbleibenden Technologien. In diesem Anteil sind die 
Wärmespeicher mit 7,3 %, am stärksten vertreten. Der Bereich der großen Wärmepumpen ist weiterhin 
vernachlässigbar. Dies gilt in gleichem Maße auch für die KWK-Anlagen sowie für Anlagen im Bereich des 
Biogases.  
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4.2 Installierte Leistung 
Über das MAP wurde im Jahr 2019 insgesamt eine Leistung von 937 MW gefördert. Davon entfielen auf 
den BAFA-Teil 833 MW (88,9 %) und auf den KfW Teil 104 MW (11,1 %). Im Folgenden wird für BAFA- 
und KfW-Teil getrennt die neuinstallierte Leistung für Anlagen weiter differenziert beschrieben. 

4.2.1 BAFA 

Im Jahr 2019 wurden im BAFA-Teil des MAP Anlagen mit einer Gesamtleistung von 833 MW gefördert.  

 

Abbildung 9:  Aufteilung der im Jahr 2019 installierten Leistung MAP-geförderter Anlagen im BAFA-Teil 

Den größten Anteil an der Gesamtleistung mit rd. 66 % hatten Biomasseanlagen mit einer installierten 
Leistung von 550 MW. Wärmepumpen folgen wie im Vorjahr vor solarthermischen Anlagen mit etwa 
173 MW und einem Anteil von 20,7 % an der Gesamtleistung. Die Solarthermie verzeichnet insgesamt 
111 MW. Dies sind ca. 13,3 % an der Gesamtleistung.  

Tabelle 6 zeigt die installierte Leistung in Kilowatt (kW) für die Jahre 2016 - 2019. Die installierte Leistung 
für 2019 umfasst Anlagen mit Basis- und Innovationsförderung. Sie verteilt sich bei Solarkollektoranlagen 
zu 16,2 % auf Anlagen mit Innovationsförderung (Vergleich 2018: 22,5 %) und zu etwa 83,8 % auf 
Anlagen mit Basisförderung (Vergleich 2018: 77,5 %). Der Anteil innovationsgeförderter Anlagen nimmt 
damit erstmalig ab.   
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Tabelle 6:  Installierte Leistung BAFA-Teil 

Installierte Leistung in kW  2016 2017 2018 2019 

Biomasse BAFA 

Pelletöfen 16.961 15.753 12.213 14.161 
Pelletkessel 264.459 239.807 210.115 272.658 
Scheitholz 270.332 264.378 148.308 159.191 
Hackgut 76.019 82.871 79.641 103.782 
Biomasse, gesamt  627.771 602.809 450.277 549.792 

Solarthermie BAFA  

Raumheizung  28.327 01 01 01 
Flachkollektor 20.325 0 0 0 
Röhrenkollektor 7.302 0 0 0 
Luftkollektor  700 0 0 0 

Prozesswärme 1.682 1.566 2.910 1.746 
Flachkollektor 601 769 511 285 
Röhrenkollektor 523 497 1.137 711 
Luftkollektor  558 300 1.262 750 

Kälteerzeugung  0 0 74 0 
Flachkollektor 0 0 7 0 
Röhrenkollektor 0 0 67 0 

nur Warmwasser  27.331 17.634 10.953 13.070 
Flachkollektor 24.575 15.612 9.593 11.010 
Röhrenkollektor 2.750 2.017 1.357 2.060 
Speicherkollektor 6 5 3 0 

Warmwasser + Raumheizung  140.548 124.258 88.505 95.685 
Flachkollektor 102.519 88.961 59.618 62.703 
Röhrenkollektor 38.003 34.897 27.839 32.572 
Luftkollektor  26 400 1.048 411 

Flachkollektor, gesamt  148.020 105.343 69.729 73.998 
Röhrenkollektor, gesamt  48.578 37.411 30.400 35.342 
Luftkollektor, gesamt  1.284 699 2.310 1.160 
Speicherkollektor  6 5 3 0 

Solarthermie, gesamt  197.888 143.458 102.443 110.501 

Wärmepumpe BAFA  

Sole-Wasser 74.410 119.387 113.554 115.468 
Luft-Wasser 23.496 30.209 28.066 40.404 
Wasser-Wasser 11.708 17.006 15.494 14.774 
Sonstige 889 1.755 835 497 
Direktverdampfungs WP 1.344 2.249 2.341 1.686 

Wärmepumpen, gesamt  111.847 170.606 160.291 172.829 

BAFA, gesamt 937.506 916.873 713.010 833.122 
1 Entsprechend der BAFA Datenbank wurden ab 2017 keine solarthermischen Anlagen zur ausschließlichen Raumheizung gefördert  

obwohl  entsprechend der Verordnungen von 2015 und 2018 eine solche Förderung grundsätzlich weiterhin möglich war.   
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Die installierte Leistung der Flachkollektoren steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht an und auch der 
Anteil an der Gesamtleistung bleibt mit 67 % weiterhin auf einem hohen Niveau. Röhrenkollektoren 
folgen mit etwa 32  % der Gesamtleistung. Luftkollektoren sind auch wie in 2018 mit 1 % nahezu 
bedeutungslos bzgl. Anteil an der Gesamtleistung.  

Innerhalb der geförderten Biomasseanlagen liegt der Schwerpunkt der installierten Gesamtleistung auf 
Pelletkesseln mit knapp 50 % (2018: 47 %) und Scheitholzkesseln mit 29 % (2018: 33 %). Bei den 
Wärmepumpen liegen die Sole-/ Wasser-Wärmepumpen mit einem Anteil von 67  % etwas unter dem 
Niveau des Vorjahres (2018: 71%). Luft-/ Wasser-Wärmepumpen liegen mit etwa 23 % über dem Niveau 
des Vorjahres (2018: 18%). 

4.2.2 KfW 

Die im Rahmen des KfW-Programms Erneuerbare Energien, Premium geförderten Anlagen unterscheiden 
sich in ihrer Art von den vom BAFA geförderten Anlagen, da sich der Großteil der geförderten Anlagen 
nicht direkt in installierter Leistung ausdrücken lässt. So wurde 2019 ein wesentlicher Teil der Darlehen für 
Wärmenetze beantragt. Die Wärmenetze bilden jedoch einen eigenen Fördertatbestand, der durch die 
Charakteristika Trassenlänge und Wärmemenge beschrieben wird. 

Tabelle 7 gibt einen Überblick über die im Rahmen des KfW-Teil des MAP geförderten Technologien, die 
über installierte Wärmeleistung charakterisiert werden. Im Anschluss werden die einzelnen Technologien 
im Detail erläutert. 

Der Großteil (rd. 89,8 MW, 86,7 %) der in 2019 installierten Leistung wird von Biomasseanlagen erbracht, 
mit deutlichem Abstand gefolgt von neu installierter solarthermischer Kapazität (8,43 MW, 8,1 %) und 
großen Wärmepumpen (5,36 MW, 5,2 %). 
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Tabelle 7: Installierte Leistung der wertgestellten Anlagen im KfW-Teil nach Technologien 

Technologien 1 
Anzahl wertgestellte 
Anlagen 2019  

Kapazität  
in MW  

Biomasse KfW  

Hackgut 330 82,67 

Pellet 27 5,38 

andere Brennstoffe 7 1,77 

Keine Angaben von Brennstoffen 0 0 

KWK-Biomasse-Anlagen 0 0 

Anlage zur Verfeuerung fester Biomasse 2 04 

Biomasse KfW, gesamt  364 89,82 

Solarthermie KfW ² 

Raumwärme/Trinkwasser  29 8,03 

Flachkollektor 19 5,29 

Vakuumröhrenkollektor  10 2,73 

Luft- und Speicherkollektor 0 0 

Prozesswärme 3 0,49 

Kälteerzeugung  0 0 

Solarthermie KfW, gesamt  32 8,52 
 

Große Wärmepumpen KfW gesamt  4 5,36 
 

Tiefengeothermie KfW, gesamt 3  0 0 
 

KfW, gesamt  400 103,70 
1 rein wärmeerzeugende Technologien 
² Umrechnungsfaktor: 0,7 kW/m2 Kollektorfläche 
3 keine wertgestellten Anlagen 2019 
4 keine Leistungsdaten verfügbar 

4.3 Energiebereitstellung aus geförderten Anlagen 
Als Grundlage für die Berechnung der vermiedenen CO2e-Emissionen ist die Abschätzung der 
bereitgestellten Energie aus MAP geförderten Anlagen erforderlich. Für die Bestimmung der CO2e-
Emissionen wird beginnend mit der Evaluation für das Förderjahr 2019 auf die aktualisierte 
Berechnungsmethode des UBA umgestellt (UBA 2019). Die Angaben der Biomasseanlagen beziehen sich 
auf die erneuerbare Endenergie, also den gesamten Brennstoffeinsatz, während sich die Angaben zur 
Solarthermie und zu den Wärmepumpen auf die Nutzenergie beziehen, also auf die für die 
Energiedienstleistungen zur Verfügung gestellten Wärme (Berechnungsansatz s. Appendix 6). 

Tabelle 8 gibt einen Überblick über die ermittelten Endenergie - und Nutzenergiemengen aller BAFA 
Anlagen, die 2019 Förderung erhalten haben. Demnach wurden durch die Fördermaßnahmen im Jahr 
2019 Anlagen mit jährlichen Nutzenergiemengen von ca. 977 GWh/a gefördert.   
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Tabelle 8: Energiebereitstellung von BAFA geförderten Anlagen 

Erneuerbare Energiegestehung in GWh/a  Endenergie  Nutzenergie  

Biomasse 

   Pelletöfen 8,5 6,4 

   Pelletkessel 409,0 319,0 

   Scheitholz 238,8 186,3 

   Hackgut 155,7 116,8 

Biomasse, gesamt  811,9 628,4 

Solarthermie  

   Warmwasserbereitung im Einfamilienhaus 6,8 6,8 

   Warmwasserbereitung im Mehrfamilienhaus 0,4 0,4 

   Prozesswärme 1,1 1,1 

   Kälteerzeugung 0,0 0,0 

   Warmwasser mit Raumheizung 46,5 46,5 

Solarthermie, gesamt  54,7 54,7 

Wärmepumpen 1,2 

   Sole-Wasser 153,7 196,3 

   Luft-Wasser 49,1 68,7 

   Wasser-Wasser 19,5 25,1 

   sonstige elektrisch 2,2 2,9 

   gasbetrieben 0,1 0,6 

Wärmepumpen, gesamt  224,6 293,6 

BAFA, gesamt 1091,2 976,7 
1 Erneuerbare Endenergie entspricht der Erd- bzw. Umweltwärme 
2 Nutzenergie inkl. Stromeinsatz 

 

Tabelle 9 zeigt die Energiebereitstellung wertgestellter Anlagen des KfW-Teils. Für Biomasse wurde eine 
Unterteilung in Anlagen zur Wärmeerzeugung mit einem angeschlossenen Netz und solchen ohne ein 
angeschlossenes Netz unterschieden. Mit dieser Unterteilung werden Netzverluste berücksichtigt, die 
sich in niedrigeren Nutzungsgraden bei Anlagen mit angeschlossenem Wärmenetz zeigen. Für Biomasse 
KWK Anlagen wird der elektrische und thermische Anlagenteil ausgewiesen. Im Jahr 2019 wurden keine 
KWK-Anlagen gefördert , weshalb hierfür auch keine Leistungsdaten gegeben sind. Durch 
Fördermaßnahmen des KfW-Teils im MAP wurden in 2019 Anlagen mit einer Nutzenergiemenge von 
etwa 236 GWh/a gefördert.   
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Tabelle 9: Energiebereitstellung von KfW geförderten Anlagen  

Erneuerbare Energiegestehung in GWh/a  Endenergie  Nutzenergie  

Biomasse    

Anlagen zur Wärmeerzeugung ohne Netz   

     Hackgut 80,3 63,8 
     Pellet 7,9 6,3 

     andere Brennstoffe 2,8 2,2 
Anlagen zur Wärmeerzeugung mit Netz   

     Hackgut 82,8 59,5 

     Pellet 7,6 5,5 
     andere Brennstoffe 0,2 0,1 

     keine Angaben des Brennstoffs 0,0 0,0 
Biomasse KWK Anlagen   

     Leistungen el 0,0 0,0 
     Leistungen th 0,0 0,0 

Biomasse, gesamt  181,6 137,4 

Solarthermie    

     Raumheizung/Trinkwasser 4,7 4,7 

     Prozesswärme 0,3 0,3 
     Kälteerzeugung 0,0 0,0 

Solarthermie, gesamt  5,0 5,0 

Wärmepumpen 1, 2   

    elektr. Getrieben 0,5 0,6 

    Gas betrieben 2,4 8,5 

Wärmepumpen, gesamt  2,9 9,1 

Tiefe Geothermie  0,0 0,0 

Wärmenetze Erschließung Biogas BHKWs  84,2 84,2 

KfW, gesamt  273,7 235,7 
1 erneuerbare Endenergie entspricht der Erd- bzw. Umweltwärme 
2 Nutzenergie inkl. Stromeinsatz 

 

Nachfolgend ist die Energiebereitstellung nach Energieträgern zusammenfassend dargestellt. Den 
größten Anteil an der Gesamtenergiebereitstellung (Endenergie) der durch das MAP geförderten Anlagen 
haben, wie in den letzten Jahren, die Biomasseanlagen. Er beträgt 2019 knapp 73 % (Vergleich 2018: 
67 %).  
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Datenbasis bereits in den Jahren vor 2019 Grundlage der Evaluation war, die Werte mit den Vorjahren 
sind daher nur bedingt vergleichbar  (siehe Kapitel 3.4.2). 

4.4.1 Investitionen und Fördermittel - BAFA-Teil 

Im Jahr 2019 wurden Anlagen für die Fördersegmente Biomasse, Solarthermie und Wärmepumpen 
entweder durch Basis- und/oder Zusatzförderung bzw. durch Innovations - und/oder Zusatzförderung 
gefördert. Die Möglichkeit der Innovationsförderung, die in der gelten den Richtlinie 2015 für alle 
Förderfälle gleichsam eingeführt wurde, konnte in 2019 weiter Wirkung entfalten. 

Nachdem für 2018 Investitionen und aufgewendete Fördermittel etwa auf dem Niveau des Vorjahres zu 
verzeichnen waren, steigen 2019 die Investitionen vor allem in den Technologiesegmenten Biomasse und 
Wärmepumpen sowohl in der Basis- als auch Innovationsförderung an. In der Technologiegruppe 
Solarthermie ist ein leichter Rückgang bei der Innovationsförderung erkennbar. 

Die Innovationsförderung ist dur ch die Wiedereinführung der Förderung im Neubau 2015 nach wie vor 
ein attraktives Instrument, vor allem im Technologiesegment Wärmepumpen mit weiter steigender 
Tendenz. Im Segment Biomasse sind 2019 ebenfalls deutlich gestiegene Investitionen für 
innovationsgeförderte Anlagen festzustellen. Gerade für Biomasseanlagen hat der Markt auf die 
attraktive Innovationsförderung reagiert, die Anzahl der Anbieter und Produkte hat deutlich 
zugenommen (vgl. Appendix 1). Vergleichsweise stabile Investitionen sind für solarthermische Anlagen zu 
verzeichnen. 
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Tabelle 15: Auswahl Netto-Vermeidungsfaktoren CO2e für erneuerbare Energien im Wärmemarkt (UBA 2019) 

Netto Vermeidungsfaktor CO 2e g/kWh  

Feste Biomasse-Einzelfeuerungen (Haushalte) 149,58 

Feste Biomasse-Scheitholzkessel (Haushalte) 266,47 

Pellet-Zentralfeuerungen 307,77 

Wärmenetze zur Erschließung von Biogas BHKWs 175,13 

Tiefe Geothermie (H)K(W)s 283,09 

Oberflächennahe Geothermie / Wärmepumpen 112,00 

Solarthermie-Mix 247,71 

 

Tabelle 16: Vermiedene CO2e-Emissionen der MAP-geförderten Anlagen 2019  

Energieträger  
vermiedene CO 2e-Emissionen 

(t/a)  

BAFA-Teil   

Biomasse 167.559 

Solarthermie 13.551 

Wärmepumpe 25.152 

Gesamt BAFA-Teil  206.262 

KfW -Teil  

Biomasse 55.844 

Solarthermie 1.239 

Tiefe Geothermie 0 

Wärmenetze zur Erschließung von Biogas BHKWs 14.746 

Wärmepumpen 324 

Gesamt KfW -Teil 72.154 

 

Für die durch den BAFA-Teil des MAP geförderten Biomasseanlagen (feste Biomasse) wurden die UBA 
Vermeidungsfaktoren für Haushalte angewendet. Für die durch den KfW-Teil des MAP geförderten 
Biomasseanlagen wurde für die verschiedenen Biomassefraktionen der Vermeidungsfaktor für Pellet-
Zentralfeuerungen zu Grunde gelegt. Zur Berechnung der CO2e-Emissionen, die sich durch die Förderung 
von Wärmenetzen zur Erschließung existierender Biogas BHKWs ergeben, wurde der Vermeidungsfaktor 
für Biogas und Biomethan verwendet. Für solarthermische Anlagen und Wärmepumpen wurden die vom 
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UBA veröffentlichten Vermeidungsfaktoren angesetzt, die den Mix des Anlagenbestandes zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des UBA-Berichts abbilden.  

Der vorliegende Bericht weist die vermiedenen netto CO2e-Emissionen aus, die sich aus der 
Implementierung des MAP im Jahr 2019 ergeben. Tabelle 16 gibt  eine Übersicht über die jährlich 
vermiedenen CO2e-Emissionen des BAFA- und KfW-Teils. Insgesamt werden im Jahr 2019 278.416 tCO2e-
Emissionen vermieden. Die Anlagen ohne Angabe des Brennstoffs werden dabei nicht berücksichtigt. 

Nachfolgend ist die Verteilung der vermiedenen CO2e-Emissionen auf die verschiedenen 
Technologiegruppen für BAFA- und KfW-Teil getrennt veranschaulicht. Prozentuale Vergleiche zu 2018 
werden trotz Umstellung auf aktuelle Emissionsfaktoren fortgeführt u nd müssen vor diesem Hintergrund 
betrachtet werden.  

Entfallen im BAFA-Teil ca. 81 % der vermiedenen CO2e-Emissionen auf Biomasseanlagen (Vergleich 2018: 
86 %), so sind es im KfW-Teil etwa 77 % (Vergleich 2018: 59 %). Etwa 20 % entfallen im KfW-Teil auf 
Wärmenetze zur Erschließung von Biogas BHKWs, hier ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen 
(Vergleich 2018: 31 %). Tiefengeothermische Anlagen innerhalb der KfW Förderung haben im Vergleich 
zum Vorjahr keinen Anteil auf Grund keiner vorliegenden Fördertatbestände (Vergleich 2018: 9 %). 
Wärmepumpen und solarthermische Anlagen innerhalb der KfW Förderung weisen erneut keine 
nennenswerten Anteile aus.  

 

Abbildung 10:  Vermiedene CO2e-Emissionen nach Technologiegruppen (BAFA Teil) 
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Abbildung 11:  Vermiedene CO2e-Emissionen nach Technologiegruppen (KfW Teil) 

4.6 Bruttowertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte 2019 
Die Bestimmung der mit den geförderten Effizienzmaßnahmen verbundenen Effekte auf 
Bruttowertschöpfung und Beschäftigung erfolgt anhand eines Input-Output -Modell s. Dabei werden 
anhand der Investitionssummen in einem ersten Schritt die in Deutschland anfallenden, direkten und 
indirekten Bruttowertschöpfungseffekte für die einzelnen Wirtschaftsbereiche berechnet. Darauf 
aufbauend werden anhand der wirtschaftszweigspezifischen Arbeitsproduktivität die korrespondierenden 
Beschäftigungseffekte abgeleitet. Dieses Vorgehen ist im Zusammenhang mit der Evaluation anderer 
Förderprogramme erprobt und bewährt  (siehe Appendix 6). 

Nachstehende Tabelle zeigt die resultierenden Bruttowertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte des 
Förderjahrgangs 2019, differenziert nach den verschiedenen Energieträgern bzw. Anlagetypen des BAFA- 
und KfW-Teils. Insgesamt führt die Förderung zu einer Bruttowertschöpfung von rund 0,6 Milliarden Euro 
sowie rund 9.200 damit korrespondierenden Arbeitsplätze.  

Auf den BAFA-Teil entfallen rund 0,5 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung und ca. 7.500 damit 
korrespondierenden Arbeitsplätze. Mit Blick auf die zugehörigen Anlagetypen entfällt der größte Beitrag 
mit etwa 232 Mio. Euro an Bruttowertschöpfung und knapp 3.400 korrespondierenden Arbeitsplätzen 
dabei auf die Biomasse. 

Aufgrund der deutlich geringeren Investitionsvolumina des KfW -Teils fallen erwartungsgemäß auch die 
resultierenden Bruttowertschöpfungs - und Beschäftigungseffekte der Förderprogramme deutlich 
geringer aus. Hier treten rund 0,13 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung bzw. 1.700 damit 
korrespondierenden Arbeitsplätze auf. Den Schwerpunkt bildet hierbei der Anlagentyp Wärmenetze mit 
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rund 0,08 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung sowie knapp 1.100 korrespondierenden 
Arbeitsplätzen. Die Investitionen des Anlagetyps Biomasse führen ebenfalls zu nennenswerten 
Bruttowertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten. Die resultierenden Effekte der übrigen Anlagetypen 
des KfW-Teils sind im Vergleich dazu hingegen verschwindend gering. 

Tabelle 17: Bruttowertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte, nach Energieträger/Anlagentyp 

 Energieträger  Bruttowertschöpfungseffekte 
(in Mio. EUR)  

Beschäftigungseffekte  
(in Tsd.)  

BAFA-Teil   
Biomasse 232 3,4 
Wärmepumpe 87 1,3 
Solarthermie 197 2,8 
Gesamt BAFA-Teil 515 7,5 
KfW -Teil   
Biomasse 36 0,5 
Solarthermie 5 0,1 
Tiefe Geothermie 0 0,0 
Wärmenetze zur Erschließung 
Biogas BHKWs 79 1,1 
Wärmepumpe 8 0,1 
Gesamt KfW -Teil 129 1,7 
Gesamt 644 9,2 
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von rund 1.365 GWh zu etwa 80 % erreicht. Damit liegt der Zubau deutlich höher als im Förderjahr 2018 
(1.190 GWh, Zielerreichung 70 %). 

Tabelle 18: Vergleich tatsächlich realisierter Zubau im Jahr 2019 und Ziel-/ Richtwert MAP für den Zeitraum 2015-
2020 

Erneuerbare Energiegestehung in 
GWh/a  

Zubau 
2019 

  
Biomasse 

BAFA-Teil 811,9 
 KfW-Teil 181,6 

  
Solarthermie  

BAFA-Teil 54,7 

KfW-Teil 5,0 

  
Wärmepumpen  

BAFA-Teil 224,6 

KfW-Teil 2,9 

  Tiefengeothermie  0,0 

  

Wärmenetze zur Erschließung von 
Biogas BHKWs 

84,2 

  Gesamt 1.365 

  Ziel-/Richtwert  1.700 
 

 

5.1.2 Technologischer Standard und Innovation 

Ein implizites Ziel des MAP war schon in der Vergangenheit, die Qualität und Leistungsfähigkeit der 
Anlagen zu steigern. Deshalb wurden beispielsweise Vorgaben für den spezifischen Ertrag von 
solarthermischen Anlagen oder die maximale Emission von Holzkesseln vorgegeben. Auch wurde 
teilweise eine Zertifizierung gefordert. Diese Anforderungen sind wichtig, um die gute öffentliche 
Akzeptanz der erneuerbaren Energien auch bei einer verstärkten Umsetzung dieser Technologien zu 
erhalten. Weiterhin ist sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige Produkte gefördert werden. 

Die Förderrichtlinien setzen im Idealfall den Stand der Technik als Grundlage der Förderung: Anlagen, die 
den Standards nicht (mehr) entsprechen, werden auch nicht bzw. nur in geringerem Umfang gefördert. 
Damit ist durch die Anpassung der Standards und Kennwerte in den Förderrichtlinien für die 
Technologieanbieter ein Anreiz gesetzt, eben diese Standards zu erfüllen. Denn damit erhalten sie für ihre 
Produkte eine Absatzunterstützung beim Endkunden. Ist das entsprechende Produkt nicht über das MAP 
förderbar, entsteht ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den Produkten anderer Hersteller. Damit fördert 
das MAP über die Anpassung der Richtlinien den Einsatz von Anlagen, die aktuellen Standards 
entsprechen. Indirekt werden auf diese Weise auch Innovationen unterstützt. Dazu müssen die 
Anforderungen aus der Richtlinie aber immer dem Stand der Technik entsprechen und im Sinn einer 
Front-Runner-Strategie regelmäßig geprüft und angepasst werden. 

Mit der Novellierung der Förderrichtlinie zum 1. April 2015 sowie durch das neu eingeführte 
Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) wurden neue Standards als Voraussetzung für eine Förderung 
definiert und so Anreize für innovat ive Entwicklungen gesetzt.  
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Die Ergebnisse basieren auf eigenen Berechnungen, diese sind angelehnt an den BDEW-
Heizkostenvergleich (BDEW 2017). Die Datenbasis für die Berechnung der spezifischen 
kapitalgebundenen Kosten wurde mit Hilfe der BAFA-Rechnungsauswertungen angereichert (vgl. 
Appendices 1, 3 und 4). Die dargestellten Ergebnisse sind nur eingeschränkt geeignet, um belastbare 
Aussagen über die Entwicklung der Investitionskosten für erneuerbare Energieanlagen im Allgemeinen 
treffen zu können. Hierfür ist der auswertbare Teil der Stichprobe zu klein. Die Stichprobe kann daher nur 
Hinweise für mögliche Entwicklungen in den Technologiesegmenten liefern.  

Im Vergleich der drei betrachteten Jahre sind überwiegend gestiegene inflationsbereinigte, 
kapitalgebundene Kosten festzustellen. Dies trifft i nsbesondere für Pelletkessel und Luft-/Wasser-
Wärmepumpen zu. Lediglich bei Scheitholzkesseln und Solarvakuumröhrenkollektoren ist mit 
gesunkenen kapitalgebundenen Kosten ein gegenläufiger Trend festzustellen.  

 

Abbildung 12: Vergleich der Wärmegestehungskosten von erneuerbaren Energien für ein Einfamilienhaus für die Jahre 
2017, 2018 und 2019 (ohne Förderung, unter der Annahme konstanter wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen, z.B. unter Berücksichtigung konstanter Energiepreise 

Für den im Rahmen der Evaluation betrachteten Ausschnitt (Technologien der BAFA-Förderung) sind für 
die überwiegende Mehrheit der Technologien (vier der sechs betrachteten Technologien) Hinweise auf 
einen Anstieg der Differenzkosten zu fossilen Energieträgern im Sinne des Indikators festzustellen. Dieser 
Anstieg entspricht nicht der Zielsetzung des MAP. Mit der Evaluation des Förderjahres 2020 ist zu prüfen, 
ob die Förderung wieder den gewünschten Effekt einer Senkung der Differenzkosten zu fossilen 
Energieträgern erzielen kann. Nach Einschätzung der Evaluatoren lässt sich aus dem Befund zur 
Entwicklung der Wärmegestehungskosten für diesen Indikator ein Zielerreichungsgrad von 33% ableiten 
(Senkung der Differenzkosten für 2 von 6 betrachteten Technologien).  
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